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Rechnungsprüfungsausschuss 09.05.2019 

Haupt- und Finanzausschuss 09.05.2019 

Rat 23.05.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 224/2019-8 

    Stand 02.04.2019 

 
Betreff 
 

Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt die folgende Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung: 
 
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am ........ aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen zur Durchführung der in den §§ 59 Abs. 3 und 101 bis 104 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) enthaltenen Bestimmungen 
folgende Rechnungsprüfungsordnung beschlossen: 
 
 
§ 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 
 

(1) Die Stadt Bornheim unterhält ein Rechnungsprüfungsamt als unmittelbares Gemeinde-
organ. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in seiner sach-
lichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. 

(3) Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte / Dienstvorgesetzter der 
Beschäftigten des Rechnungsprüfungsamtes. 

(4) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / die Prüfer sind in der Beurteilung der Prü-
fungsvorgänge nur dem Gesetz unterworfen. 

(5) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen 
Schriftwechsel selbständig. 
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§ 2 Leitung und Besetzung des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Das Rechnungsprüfungsamt besteht aus der Leiterin / dem Leiter, den Prüferinnen / 

den Prüfern und den sonstigen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern. 
(2) Die Berufung sowie die Abberufung der Leiterin / des Leiters sowie der Prüferinnen / 

Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes erfolgt nach den Regelungen des § 101 Abs. 
4,Satz 1 und Abs. 5 GO NRW.  
Die Voraussetzungen nach § 101 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2  und Abs. 6 GO NRW sind 
zu berücksichtigen. 

 
§ 3 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt die Durchführung der durch Gesetz gemäß § 

102 Abs. 1 und § 104 Abs. 1 GO NRW  zugewiesenen Aufgaben. 
(2) Daneben nimmt das Rechnungsprüfungsamt die Aufgaben nach § 104 Abs. 2 GO 

NRW wahr. 
(3) Dem Rechnungsprüfungsamt werden darüber hinaus folgende Aufgaben übertra-

gen: 
a. die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes “Südliches Vorge-

birge”, 
b. die Prüfung des Jahresabschlusses des Wasserverbandes “Dickopsbach”, 
c. die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom Netz Bornheim Verwaltungs 

GmbH, 
d. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gas Netz Bornheim Verwaltungs 

GmbH, 
(4) Nach § 104 Abs. 3 und 4 GO NRW kann der Rat dem Rechnungsprüfungsamt wei-

tere Aufgaben übertragen und der Bürgermeister Aufträge zur Prüfung erteilen. 
(5) Die Prüfung von Vergaben gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO NRW erfolgt nach pflicht-

gemäßem Ermessen der Leiterin / des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes. Dem 
Rechnungsprüfungsamt werden alle Vergaben mit einem Auftragswert ab 5.000 
€/netto zugeleitet. Die Prüfung von Aufträgen mit einem geringeren Auftragswert 
bleibt dem Rechnungsprüfungsamt vorbehalten. 

(6) Im Rahmen der Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung nach § 104 Abs. 1 
Nr. 1 GO NRW führt das Rechnungsprüfungsamt eine erweiterte Visakontrolle der 
im Eingangsrechnungsworkflow der Stadt Bornheim vorerfassten Belege durch. Den 
Umfang der Prüfung  legt die Leiterin / der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
nach pflichtgemäßem Ermessen fest.  

(7) Das Rechnungsprüfungsamt arbeitet steuerungsunterstützend; es prüft nicht nur 
vergangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch begleitend und zukunftsge-
richtet z.B. durch Systemprüfungen, Prozess- und Risikoanalysen sowie die Darstel-
lung von Chancen. 

(8) Zur Regelung der Aufgabendurchführung des Rechnungsprüfungsamtes erlässt der 
Rat eine Dienstanweisung. 

 
§ 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Dem Rechnungsprüfungsamt ist die Durchführung der ihm gestellten Aufgaben in 

entgegenkommender Weise zu erleichtern. 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, jede zur Wahrnehmung ihrer Prüfungs-

aufgaben notwendige Auskunft zu fordern. Insbesondere sind Akten, Schriftstücke, 
Bücher und sonstige Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen oder zu 
übersenden. Soweit technisch möglich, sind dem Rechnungsprüfungsamt Leserech-
te zu allen finanzwirksamen Datenverarbeitungsverfahren einzuräumen. 

(3) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
sind berechtigt, Ortsbesichtigungen vorzunehmen und die zu prüfenden Objekte zu 
besuchen. Sie haben im Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben Zutritt zu allen Räumen 



224/2019-8  Seite 3 von 5 

 

und können die Öffnung von Behältern verlangen. 
Die Leiterin / Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bestimmt nach pflichtgemä-
ßem Ermessen, ob und ggf. inwieweit Räume, Gegenstände und Unterlagen sicher-
gestellt werden können. 

(4) Zu Berichten und Prüfungsbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes ist fristge-
recht Stellung zu nehmen. 

(5) Die Leiterin / Der Leiter und die Prüferinnen / Prüfer weisen sich durch einen vom 
Bürgermeister ausgestellten Dienstausweis aus. 

(6) Die Leiterin / Der Leiter nimmt an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschus-
ses teil. An den Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses, des Finanzausschus-
ses und den anderen Ausschusssitzungen können die Leiterin / der Leiter oder die 
Prüferinnen / Prüfer nach eigenem Ermessen oder nach Aufforderung durch den 
Bürgermeister teilnehmen. 

(7) Gemäß § 104 Abs. 6 GO NRW kann sich das Rechnungsprüfungsamt mit Zustim-
mung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen. 

(8) Das Rechnungsprüfungsamt ist nicht berechtigt, selbst Verwaltungsgeschäfte vor-
zunehmen, in die Geschäftsführung einzugreifen oder Weisungen für den Ge-
schäftsbetrieb zu geben. 

 
§ 5 Unterrichtungspflicht des Rechnungsprüfungsamtes 
 
Werden Veruntreuungen, Unterschlagungen oder wesentliche Unkorrektheiten und Unre-
gelmäßigkeiten festgestellt, so hat die Leiterin / der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
unverzüglich die Bürgermeisterin / den Bürgermeister und die Vorsitzende / den Vorsitzen-
den des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist in seiner nächsten Sitzung zu berichten.  
 
§ 6 Unterrichtungsrecht des Rechnungsprüfungsamtes 
 
(1) Die Ämter haben das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich von allen Unregelmäßig-

keiten, die festgestellt oder vermutet werden, unter Darlegung des Sachverhaltes zu 
unterrichten. Das Gleiche gilt für alle Verluste durch Diebstahl, Beraubung usw. so-
wie für Kassenfehlbeträge, die den Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und 
die Zahlungsabwicklung zu melden sind. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist von der Absicht, wesentliche organisatorische Maß-
nahmen durchzuführen, zu unterrichten, damit es sich schon im Planungsstadium 
hierzu äußern kann. Dies gilt insbesondere für Änderungen oder Neueinrichtungen 
auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. 

(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Prüfungsberichte sonstiger Prüfungsorgane 
(z.B. Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüferinnen) sowie 
Organisationsgutachten unverzüglich zuzuleiten. 

(4) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Vorschriften, Verfügungen und Mitteilungen, 
durch die Bestimmungen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens erlassen, 
geändert, erläutert oder aufgehoben werden, unverzüglich nach ihrem Erscheinen 
zuzuleiten. Das Gleiche gilt für alle Unterlagen, die das Rechnungsprüfungsamt für 
seine Prüfungstätigkeit benötigt (z.B. Dienstanweisungen, Dienstpläne, Preisver-
zeichnisse, Gebührenordnungen). 

(5) Weiterhin sind dem Rechnungsprüfungsamt die Tagesordnungen mit Anlagen und 
Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse zuzuleiten oder im Intra-
net oder anderer elektronischer Form zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.  

(6) Wirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen mit kaufmännischer Buchführung haben 
ihre Zwischen- und Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt einzureichen. 

(7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die Namen und Unterschriftsproben aller verfü-
gungs-, anweisungs- und zeichnungsberechtigter Beschäftigten mitzuteilen. Außer-
dem sind ihm die Namen der Beschäftigten zu melden, die berechtigt sind, für die 
Stadt Bornheim Verpflichtungserklärungen abzugeben; hierbei ist der Umfang der 
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Vertretungsbefugnis zu vermerken. 
 
§ 7  Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses bestimmen sich nach § 59 Abs. 

3, 4 GO NRW, § 102 Abs. 2 GO NRW, § 104 Abs. 6 GO NRW, § 105 Abs. 6 GO 
NRW. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfor-
dern. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die Geschäftsordnung für den Rat der 
Stadt Bornheim sinngemäß. An den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
nehmen neben der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister, die Kämmerin / der Käm-
merer und die Leiterin / der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes teil. 
Auf Anordnung des Ausschusses oder der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 
können auch andere Bedienstete, auf Anordnung der Leiterin / des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes weitere Prüferinnen / Prüfer oder Mitarbeiterinnen / Mitar-
beitern des Rechnungsprüfungsamtes hinzugezogen werden. 

(3) Die Vorsitzende / Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ist von der 
Leiterin / dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes über alle wichtigen Prüfungsan-
gelegenheiten zu informieren. Sie / Er hat das Recht auf Einsicht in die Prüfungsak-
ten und auf Auskunft in allen Angelegenheiten die in die Zuständigkeit des Rech-
nungsprüfungsamtes fallen. 

(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte über wichtige Prüfungen, über alle Prü-
fungen die es in besonderem Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschus-
ses oder des Bürgermeisters durchgeführt hat, gleichzeitig der Bürgermeisterin / 
dem Bürgermeister und der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Rechnungsprü-
fungsausschusses vor. Sie sind gemeinsam mit den Stellungnahmen der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters in der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses zu beraten.  

 
§ 8 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 
 
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Rechnungsprüfungsamt zu prü-

fen. Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten (=Prüfungsbericht). Zudem ist 
das Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem Bestätigungsvermerk zum Jahresab-
schluss zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht und der Bestätigungsvermerk ist 
dem Rechnungsprüfungsausschuss zuzuleiten. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht 
unter Einbezug des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes.  
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis seiner Jahresabschlussprü-
fung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berich-
tes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließen-
den Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den Jahres-
abschluss und Lagebericht billigt. 
Der Bericht inklusive der Erklärung wird an den Rat zur Feststellung des Jahresab-
schlusses weitergeleitet. 

(3) Sofern ein Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht erstellt wird, finden die vg. Re-
gelungen analog Anwendung. 

 
§ 9  In-Kraft-Treten  
 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.06.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rech-
nungsprüfungsordnung der Gemeinde Bornheim vom 29. Dezember 2016 außer Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung NW in Bezug auf die Rechnungsprüfung (§ 
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59, §§ 101- 106 GO NW) ist eine Anpassung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Bornheim an die neue Rechtslage erforderlich. Auf die Vorlage Nr. 223/2019-8 wird verwie-
sen. 
 
Die Neufassung basiert auf einem Muster einer Rechnungsprüfungsordnung (Quelle: Fiebig, 
Helmut / Zeis, Prof. Dr. Adelheid: Kommunale Rechnungsprüfung. 5. Auflage 2018, Erich 
Schmidt Verlag, S. 401-405) und berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen sowie die örtli-
chen  Gegebenheiten und Anforderungen. 
 
Die Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Punkte: 
  
a. Soweit möglich, wurde auf die Wiederholung von Gesetzexten verzichtet. Es erfolg-

ten Verweise auf die entsprechenden Normen. 
b. Die relevanten inhaltlichen Änderungen der GO NRW wurden in die Rechnungsprü-

fungsordnung übernommen, z.B. Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung, Bericht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses.  

c. Befugnisse und Unterrichtungsrechte des Rechnungsprüfungsamtes wurden konkre-
tisiert und klargestellt. 

d. Mit dem Ziel die Rechnungsprüfung weiterzuentwickeln, wurde in die  
Rechnungsprüfungsordnung die Regelung aufgenommen, dass das Rechnungsprü-
fungsamt  steuerungsunterstützend arbeitet und beratend tätig ist. 

 
Angesichts der Vielzahl der  Änderungen ist aus Gründen der Übersichtlichkeit angezeigt, 
eine Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung zu erstellen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Synopse der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim 
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